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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. LASSMANN als Einzelrichterin über die Beschwerde des 
minderjährigen XXXX, StA Afghanistan, gesetzlich vertreten durch Mag. Diana Voskov, RB, gegen den 
Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.01.2010, Zahl 09 14.260-EAST Ost, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 5 und 10 AsylG, BGBL. I Nr. 100/2005 idgF, als unbegründet abgewiesen. 

Text 

BEGRÜNDUNG : 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

Der Verfahrensgang vor der erstinstanzlichen Behörde ergibt sich aus dem erstinstanzlichen Verwaltungsakt. 
 

Der mj. Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Afghanistans, reiste am 15.11.2009 illegal mit dem LKW in 
das österreichische Bundesgebiet ein und stellte am selben Tag einen Antrag auf internationalen Schutz iSd § 2 
Abs. 1 Z 13 AsylG. 
 

Eine erkennungsdienstliche Behandlung ergab, dass der Beschwerdeführer bereits am 26.10.2009 in Ungarn 
einen Asylantrag gestellt hat (siehe EURODAC-Ergebnis zu XXXX, AS 27 des erstinstanzlichen 
Verwaltungsaktes, in Folge kurz: AS). 
 

In der niederschriftlichen Erstbefragung vom 16.11.2009 gab der Beschwerdeführer an, er habe keine 
gesundheitlichen Beschwerden und könne der Einvernahme ohne Probleme folgen. Er habe keine Verwandten in 
Österreich oder der EU. 
 

Er habe seine Heimat vor 3 Jahren Richtung Pakistan verlassen. Dort sei er einige Zeit geblieben. Nun sei er mit 
verschiedenen Verkehrsmitteln nach Österreich gereist. 
 

Seine Heimat habe er verlassen, weil seine Schwester einen Mann heiraten sollte, welchen sie nicht gewollt 
hätte. Auch der Vater wäre dagegen gewesen. Deshalb habe sie einen anderen Mann geheiratet. Anschließend 
wären die Eltern des Beschwerdeführers von dem Mann, für den seine Schwester zuerst vorgesehen gewesen 
wäre, umgebracht worden. Dieser habe auch ihn töten wollen und sei er deshalb nach Pakistan geflüchtet. Da er 
aber auch dort von dem Mann gesucht würde, sei er nach Österreich geflohen. 
 

Am 26.11.2009 wurde aufgrund des EURODAC-Treffers seitens des Bundesasylamtes gemäß Art. 16 Abs.1 lit. 
c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 ein Wiederaufnahmegesuch an Ungarn gestellt. 
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Am 30.11.2009 wurde dem Beschwerdeführer gemäß § 29 Abs. 3 AsylG nachweislich zur Kenntnis gebracht, 
dass beabsichtigt sei, den Antrag zurückzuweisen sowie dass Konsultationen gemäß der Dublin-II-Verordnung 
mit Ungarn geführt würden. 
 

Mit Erklärung vom 03.12.2009 stimmten die ungarischen Behörden dem Ersuchen um Wiederaufnahme des 
Beschwerdeführers gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 zu. 
 

In der niederschriftlichen Einvernahme vom 12.01.2009 gab der Beschwerdeführer an, sich gut zu fühlen und 
der Einvernahme folgen zu können. Er wolle nicht nach Ungarn zurück, weil Asylwerber dort schlecht behandelt 
würden. Die Polizei hätte ihn geschlagen, konkret hätte er beim Grenzübertritt drei Fußtritte bekommen. Er sei 
vor den Polizisten davongelaufen, dann hätten diese ihn erwischt und auf die beschriebene Art geschlagen. Er sei 
in ein Lager gebracht worden und ein paar Tage krank gewesen, ohne medizinische Betreuung erhalten zu 
haben. Er sei zum Arzt gekommen und habe nur eine Wicksalbe bekommen. Außerdem gebe es in Ungarn nicht 
die Möglichkeit, die Schule oder einen Sprachkurs zu besuchen. 
 

Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 21.01.2010, 09 14.260-EAST-Ost wurde der Antrag des 
Beschwerdeführers gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ohne in die Sache einzutreten als unzulässig zurückgewiesen und 
wurde Ungarn gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates (Dublin II) für zuständig 
erklärt. Gleichzeitig wurde der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG aus dem österreichischen 
Bundesgebiet nach Ungarn ausgewiesen und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in 
letztgenannten Mitgliedstaat gemäß § 10 Abs. 4 AsylG für zulässig erklärt. 
 

Die belangte Behörde traf in dem Bescheid Feststellungen zur Person, zum Privat- und Familienleben, zur 
Begründung des Dublin-Tatbestandes und zur allgemeinen Lage im Mitgliedstaat insbesondere zur 
Versorgungslage, zum Asylverfahren, zum Non-Refoulement. 
 

Gegen diesen Bescheid brachte der Beschwerdeführer fristgerecht am 08.02.2010 Beschwerde wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes und Verletzung von Verfahrensvorschriften ein und beantragte, seiner 
Beschwerde aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen ihm den Status 
des Asylberechtigten zuzuerkennen bzw. die Ausweisung für unzulässig zu erklären oder den Bescheid an die 
Behörde 1. Instanz zurückzuverweisen. 
 

Eine bis 17.02.2010 angekündigte Beschwerdeergänzung langte am 18.02.2010 bei Gericht ein. Hierin wird 
vorgebracht, der Beschwerdeführer dürfte durch seine Weiterflucht nach Österreich mehrere 
Tatbestandsalternativen des Ausschlusses aus Versorgungsmaßnahmen verwirklicht haben. Nach bisheriger 
Aktenlage bestehe daher ein Anlass für einen Selbsteintritt Österreichs gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II VO 
aufgrund einer drohenden Verletzung der EMRK. 
 

Aus dem Versehen der Fingerabdrücke des Beschwerdeführers durch den Staat Ungarn mit der Kennung "1" 
ergäbe sich zunächst nur, dass sich der Beschwerdeführer in Ungarn aufgehalten und Ungarn das Verhalten des 
Beschwerdeführers als einen Antrag auf internationalen Schutz ausgelegt habe, nicht aber, dass diese Auslegung 
richtig gewesen wäre und dass der Beschwerdeführer wirklich um internationalen Schutz durch Ungarn ersucht 
hätte. Seinen Angaben wäre zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer in Ungarn zu keinem Zeitpunkt einen 
Asylantrag stellen wollte. 
 

Weiters wäre sein Recht auf Parteiengehör verletzt worden, da ihm nicht die Möglichkeit eingeräumt worden 
wäre, zu den Länderfeststellungen Stellung zu nehmen. 
 

Darüber hinaus lasse der Bescheid die gebotene Auseinandersetzung mit der allfälligen Vulnerabilität des 
minderjährigen Beschwerdeführers vermissen. Bei entsprechender Berücksichtigung der vorgebrachten Angaben 
hätte die belangte Behörde erkennen können, dass die vom Beschwerdeführer vorgebrachte schlechte 
Behandlung der Asylwerber in Ungarn nicht nur die mangelnde Versorgung, sondern auch das Fehlverhalten der 
Sicherheitsorgane mit umfasse. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat durch die zuständige Richterin über die gegenständliche Beschwerde wie folgt 
erwogen: 
 

Der Verfahrensgang und der Sachverhalt ergeben sich aus dem vorliegenden Verwaltungsakt. 
 

Rechtlich ergibt sich Folgendes: 
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Mit Datum 01.01.2006 ist das neue Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG idF 
BGBL. I Nr. 100/2005) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Anträge auf internationalen Schutz, 
sohin auch auf den vorliegenden, anzuwenden. 
 

Gemäß § 23 AsylGHG idF BGBl. I. Nr. 147/2008 sind auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof, sofern sich 
aus dem Asylgesetz 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100, nicht anderes ergibt die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 5 Abs. 1 AsylG ist ein nicht gemäß § 4 AsylG erledigter Asylantrag als unzulässig zurückzuweisen, 
wenn ein anderer Staat vertraglich oder aufgrund der Verordnung Nr. 343/2003 (EG) des Rates vom 18.02.2003 
zur Prüfung des Asylantrages zuständig ist. Mit dem Zurückweisungsbescheid hat die Asylbehörde auch 
festzustellen, welcher Staat zuständig ist. 
 

Gemäß § 10 Abs 1 Z 1 AsylG ist die Zurückweisung eines Antrages nach Maßgabe der § 10 Abs 3 und Abs 4 
AsylG mit einer Ausweisung zu verbinden. Die Dublin II VO ist eine Verordnung des Gemeinschaftsrechts im 
Anwendungsbereich der 1. Säule der Europäischen Union (vgl Art. 63 EGV), die Regelungen über die 
Zuständigkeit zur Prüfung von Asylanträgen von Drittstaatsangehörigen trifft. Sie gilt also nicht für mögliche 
Asylanträge von EU-Bürgern, ebenso wenig ist sie auf Personen anwendbar, denen bereits der Flüchtlingsstatus 
zuerkannt wurde. Das wesentliche Grundprinzip ist jenes, dass den Drittstaatsangehörigen in einem der 
Mitgliedstaaten das Recht auf ein faires, rechtsstaatliches Asylverfahren zukommt, jedoch nur ein Recht auf ein 
Verfahren in einem Mitgliedstaat, dessen Zuständigkeit sich primär nicht aufgrund des Wunsches des 
Asylwerbers, sondern aufgrund der in der Verordnung festgesetzten hierarchisch geordneten 
Zuständigkeitskriterien ergibt. 
 

Es ist daher zunächst zu überprüfen, welcher Mitgliedstaat nach den hierarchisch aufgebauten (Art. 5 Abs 1 
Dublin II VO) Kriterien der Art. 6-12 bzw 14 und Art. 15 Dublin II VO, beziehungsweise dem 
Auffangtatbestand des Art. 13 Dublin II VO zur inhaltlichen Prüfung zuständig ist. 
 

In vorliegenden Fall steht fest, dass der unbegleitete minderjährige Beschwerdeführer in Ungarn einen 
Asylantrag iSd Art 2 lit c Dublin II-VO gestellt hat, welcher die Zuständigkeit Ungarns als Erstantragstaat nach 
Art 6 Dublin II-VO begründet hat. 
 

Der Zuständigkeitstatbestand des Art 6 Dublin II-VO, welcher nach der in Art 5 leg cit bestimmten Rangfolge 
das vorrangigste Kriterium ist, entspricht im Übrigen auch Art 22 Abs 2 der UN-Kinderrechtskonvention und 
besteht - von zwingenden humanitären Gründen abgesehen - im Allgemeinen kein Grund, unbegleitete 
Minderjährige vom Wiederaufnahmeverfahren auszunehmen, als alle Mitgliedstaaten nicht zuletzt durch die 
Aufnahmerichtlinie und die UN-Kinderrechtskonvention zur besonders sorgfältigen Betreuung Minderjähriger 
verpflichtet sind und ohne konkrete Anhaltspunkte für das Gegenteil von der Einhaltung solcher rechtlicher 
Verpflichtungen ausgegangen werden kann (vgl. Filzwieser/Sprung, Dublin II VO³, K6. bis K8. zu Art 6 Dublin 
II VO). Zusammengefasst hat sich Ungarn somit anlässlich der ersten Asylantragstellung des Beschwerdeführers 
im "Dublin-Raum" (Zeitpunkt des Art. 4 Abs. 1 Dublin II VO) im Sinne des Art. 6 für zuständig erklärt. Diese 
Zuständigkeit endet erst mit Asylgewährung oder Verbringung aus dem Dublin-Gebiet iSd Art. 16 Abs. 3/Abs. 4 
Dublin II VO. Solange die Zuständigkeit Ungarns aber - wie in concreto - aufrecht ist, muss Ungarn den 
Asylwerber wiederaufnehmen (siehe näher Filzwieser/Sprung, Dublin II VO³, K2 zu Art. 16). Die einmal 
begründete Zuständigkeit kann nur mehr in Ausnahmefällen ex post für ungültig erklärt werden 
(Filzwieser/Sprung, aaO, K11 zu Art. 19 Abs. 2). 
 

Im Lichte des Art. 7 VO 1560/2003 ergibt sich schließlich auch keine Verpflichtung seitens der beteiligten 
Mitgliedstaaten oder seitens der Regelungen der Dublin II VO, dass die Überstellung in einer Weise 
durchgeführt wird, die potentiell belastenden Zwangscharakter aufweist. 
 

Im vorliegenden Fall ist dem Bundesasylamt daher zuzustimmen, dass eine Zuständigkeit Ungarn gemäß Art. 16 
Abs 1 lit c Dublin II VO besteht. Aufgrund des EURODAC-Treffers, nahm das Bundesasylamt das 
Konsultationsverfahren mit Ungarn auf und erklärte sich Ungarn zur Wiederaufnahme des Beschwerdeführers 
gemäß Art. 16 Abs 1 lit. c Dublin II VO bereit. Die erste Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit der getroffenen 
Unzuständigkeitsentscheidung ist somit gegeben. 
 

Es sind auch aus der Aktenlage keine Hinweise ersichtlich, wonach die Führung der Konsultationen im 
gegenständlichen Fall derart fehlerhaft erfolgt wäre, sodass von Willkür im Rechtssinn zu sprechen wäre und die 
Zuständigkeitserklärung des zuständigen Mitgliedstaates wegen Verletzung der gemeinschaftsrechtlichen 
Verfahrensgrundsätze aus diesem Grund ausnahmsweise keinen Bestand haben könnte (Filzwieser, Subjektiver 
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Rechtsschutz und Vollziehung der Dublin II VO - Gemeinschaftsrecht und Menschenrechte, migraLex, 1/2007, 
22ff; vgl. auch das Gebot der Transparenz im "Dublin-Verfahren", VwGH 27.09.2005, 2005/01/0313). 
 

Insoweit der Beschwerdeführer vorbringt, in Ungarn keinen Asylantrag gestellt zu haben, wird ihm 
diesbezüglich aus nachstehenden Erwägungen die Glaubwürdigkeit abgesprochen. 
 

Bei seiner Erstbefragung am 16.11.2009 gab der Beschwerdeführer an, er habe seine Heimat vor ca. 15 Tagen in 
Richtung Österreich verlassen, sei mit verschiedenen Verkehrsmitteln gereist, könne jedoch über die genaue 
Reiseroute, bzw. Kontrollen keine näheren Angaben machen. Er sei am gestrigen Tag in einem LKW versteckt 
in Österreich eingereist. Er wäre über Pakistan in das EU-Gebiet eingereist, wann genau könne er nicht sagen. 
Wo die Einreise erfolgt wäre, wisse er ebenfalls nicht. Er wäre in keinem anderen Land von den Behörden 
angehalten und untergebracht worden. Die Frage, ob er in einem anderen Land um Asyl angesucht hätte, wurde 
von ihm verneint. 
 

Nachdem er bei der Erstbefragung seinen Aufenthalt und seine Asylantragstellung in Ungarn sohin verschwieg, 
gab er gegenteilig bei seiner Einvernahme am 12.01.2010 an, in Ungarn würden die Asylanten schlecht 
behandelt, es herrsche keine Ordnung. Er erwähnte einen Vorfall mit ungarischen Polizisten bei seinem Aufgriff 
an der Grenze und gab an, dass ihn die Polizisten ins Lager Bekeshaba gebracht hätten, wo er sich nach eigenen 
Angaben zumindest einige Tage aufgehalten haben muss, da er davon spricht, ein paar Tage krank gewesen zu 
sein. 
 

Auch der von ihm geschilderte Vorfall mit Grenzpolizisten wurde von ihm unterschiedlich dargestellt. Einmal 
spricht er davon, dass die Polizisten ihn geschlagen hätten, dann gibt er an, drei Fußtritte bekommen zu haben. 
Letztlich sagt er, ein Polizist habe ihn erwischt, er habe ihn geohrfeigt und ihm mehrere Fußtritte gegeben. Dann 
wäre er hingefallen und habe ihn der Polizist mit dem Knüppel auf die Schulter geschlagen. 
 

Auch seine Behauptung, er wäre medizinisch nicht betreut worden, entspricht nicht den Tatsachen, da er letztlich 
einräumen musste, sehr wohl mit einem Arzt gesprochen zu haben und von diesem auch ein Medikament 
erhalten zu haben. 
 

Bei Durchsicht der Angaben des Beschwerdeführers entsteht der Eindruck, dass dieser nicht nur bei seiner 
Erstbefragung im Bezug auf seine Einreise nach Österreich bewusst falsche Angaben tätigte, sondern er auch bei 
seiner Einvernahme durch das Bundesasylamt offensichtlich versuchte durch eine drastische Schilderung 
angeblich schlechter Zustände für Asylwerber in Ungarn, die Zulassung seines Verfahrens in Österreich zu 
erwirken. 
 

Ebenso wenig nachvollziehbar erscheint, warum die ungarischen Behörden die Fingerabdruckdaten des mj. 
Beschwerdeführers mit der Kennung "1" nach Art 2 Abs 3 der Eurodac-Durchführungsverordnung versehen 
hätten sollen, wenn dieser nicht tatsächlich einen Asylantrag gestellt hätte: 
 

Dass bei Asylantragstellungen rechtlich wenig Raum für allfällige Auslegungsfehler besteht, ergibt sich aus der 
Dublin II-VO selbst, deren Art 4 Abs 2 leg cit wie folgt lautet: 
 

"Ein Asylantrag gilt dann als gestellt, wenn den zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats ein vom 
Asylwerber eingereichtes Formblatt oder ein behördliches Protokoll zugegangen ist. Bei einem nicht schriftlich 
gestellten Asylantrag sollte die Frist zwischen der Abgabe der Willenserklärung und der Erstellung eines 
Protokolls so kurz wie möglich sein." 
 

Daraus ist ersichtlich, dass die Asylantragstellung nach der Dublin II-VO an die Schriftform gebunden ist und 
bei mündlichen Willenserklärungen möglichst rasch ein Protokoll aufgenommen werden soll, sodass hier keine 
Zweifel am tatsächlichen Erklärungswillen bestanden haben dürften. Hinzu tritt, dass der Beschwerdeführer ja 
offenkundig wegen asylrelevanter Verfolgung Afghanistan verlassen zu haben angibt und es daher auch 
naheliegend und angemessen ist, dass ein Verfahren zur Klärung der Schutzbedürftigkeit (sofern sich eben 
Hinweise auf eine solche ergeben) in jenem EU-Staat eingeleitet wird, in dem er (im Zusammenhang mit seinem 
Status als unbegleiteter Minderjähriger) in einer Versorgungseinrichtung untergebracht wird. Es bleibt auch 
(ohne zwingenden Bezug zum hier vorliegenden Fall) anzumerken, dass, würde man es Drittstaatsangehörigen 
freistellen, trotz (möglicher) Schutzbedürftigkeit und Behördenkontakt, in einem EU-Mitgliedstaat, ein 
Asylverfahren abzulehnen, um dann - nach illegalem Verlassen dieses Mitgliedstaates - kurze Zeit später zu 
einem anderen Mitgliedstaat (dem eigentlichen Ziel) einen Asylantrag zu stellen und diesem Mitgliedstaat in der 
Folge die Zuständigkeit für das Asylverfahren zuzuschreiben, eines der Grundprinzipien der Dublin II VO 
(wonach sich die Zuständigkeit zur Asylantragsprüfung nicht primär am Willen des Drittstaatsangehörigen 
orientiert), unterlaufen wäre. 
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Aufgrund der Beweislage kann daher nicht festgestellt werden, dass der vom Beschwerdeführer in Ungarn 
gestellte Antrag rechtsunwirksam (im Sinne eines vom Asylgerichtshof aufzugreifenden willkürlichen 
Verhaltens der ungarischen Behörden) gewesen wäre und ist bei Vorfinden eines die Asylantragstellung 
bescheinigenden EURODAC-Treffers eben regelmäßig von der tatsächlichen Asylantragstellung des jeweiligen 
Asylwerbers auszugehen. Ein erfolgreicher Gegenbeweis konnte im Sinne der oben getätigten Erwägungen nicht 
geführt werden. Angesichts der ausdrücklichen Zustimmung Ungarns auf Basis des EURODAC-Treffers, der ja 
nochmalige Überprüfungen im Sinne des Art 4 Dublin II DVO zugrunde liegen müssen, bestehen keine Hinweis 
für einen qualifizierten Fehler Ungarns im obigen Sinn (siehe Filzwieser/Sprung³, Dublin II VO, K10-K11 zu 
Art 19 Abs 2). 
 

Ergänzend ist hiezu anzumerken, dass seit kurzer Zeit minderjährige Asylwerber, welche über Ungarn nach 
Österreich gelangen, vermehrt ein nahezu identes Vorbringen in Hinblick auf angeblich nicht gestellte, bzw. 
nicht beabsichtigte Asylanträge in Ungarn und schlechte Behandlung von Seiten der Grenzpolizei erstatt haben, 
sodass .der Eindruck entsteht, dass hier gezielt versucht wird, eine nach der Dublin II VO nicht bestehende 
Zuständigkeit Österreichs für die betreffenden Asylverfahren, zu erwirken. 
 

Zu prüfen bleibt demnach noch, ob im gegenständlichen Verfahren ausnahmsweise - zur Vermeidung einer 
Verletzung der EMRK - zwingend vom Selbsteintrittsrechts nach Art. 3 Abs 2 Dublin II VO Gebrauch zu 
machen gewesen wäre. 
 

Der VfGH hat mit Erkenntnis vom 17.06.2005, Zl. B 336/05-11 festgehalten, die Mitgliedstaaten hätten kraft 
Gemeinschaftsrecht nicht nachzuprüfen, ob ein anderer Mitgliedstaat generell sicher sei, da eine entsprechende 
normative Vergewisserung durch die Verabschiedung der Dublin II VO erfolgt sei, dabei aber gleichzeitig 
ebenso ausgeführt, dass eine Nachprüfung der grundrechtlichen Auswirkungen einer Überstellung im Einzelfall 
gemeinschaftsrechtlich zulässig und bejahendenfalls das Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 Abs 2 Dublin II VO 
zwingend geboten sei. 
 

Die Judikatur des VwGH zu den Determinanten dieser Nachprüfung lehnt sich richtigerweise an die 
Rechtsprechung des EGMR an und lässt sich wie folgt zusammenfassen: Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 
EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein Fremder abgeschoben werden soll, genügt 
nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat als unzulässig erscheinen zu lassen. Wenn keine 
Gruppenverfolgung oder sonstige amtswegig zu berücksichtigende notorische Umstände grober 
Menschenrechtsverletzungen in Mitgliedstaaten der EU in Bezug auf Art. 3 EMRK vorliegen (VwGH 
27.09.2005, Zl. 2005/01/0313), bedarf es zur Glaubhaftmachung der genannten Bedrohung oder Gefährdung 
konkreter auf den betreffenden Fremden bezogener Umstände, die gerade in seinem Fall eine solche Bedrohung 
oder Gefährdung im Fall seiner Abschiebung als wahrscheinlich erscheinen lassen (VwGH 26.11.1999, Zl 
96/21/0499, VwGH 09.05.2003, Zl. 98/18/0317; vgl auch VwGH 16.07.2003, Zl. 2003/01/0059): "Davon 
abgesehen liegt es aber beim Asylwerber, besondere Gründe, die für die reale Gefahr eines fehlenden 
Verfolgungsschutzes im zuständigen Mitgliedstaat sprechen, vorzubringen und glaubhaft zu machen. Dazu wird 
es erforderlich sein, dass der Asylwerber ein ausreichend konkretes Vorbringen erstattet, warum die Verbringung 
in den zuständigen Mitgliedstaat gerade für ihn die reale Gefahr eines fehlenden Verfolgungsschutzes, 
insbesondere einer Verletzung von Art 3 EMRK, nach sich ziehen könnte, und er die Asylbehörden davon 
überzeugt, dass der behauptete Sachverhalt (zumindest) wahrscheinlich ist." (VwGH 23.01.2007, Zl. 
2006/01/0949). 
 

Die Vorlage allgemeiner Berichte ersetzt dieses Erfordernis in der Regel nicht (vgl VwGH 17.02.1998, Zl. 
96/18/0379; EGMR Mamatkulov & Askarov v Türkei, Rs 46827, 46951/99, 71-77), eine geringe 
Anerkennungsquote, eine mögliche Festnahme im Falle einer Überstellung ebenso eine allfällige 
Unterschreitung des verfahrensrechtlichen Standards des Art. 13 EMRK sind für sich genommen nicht 
ausreichend, die Wahrscheinlichkeit einer hier relevanten Menschenrechtsverletzung darzutun. Relevant wäre 
dagegen etwa das Vertreten von mit der GFK unvertretbaren rechtlichen Sonderpositionen in einem 
Mitgliedstaat oder das Vorliegen einer massiv rechtswidrigen Verfahrensgestaltung im individuellen Fall, wenn 
der Asylantrag im zuständigen Mitgliedstaat bereits abgewiesen wurde (Art. 16 Abs 1 lit. e Dublin II VO). Eine 
ausdrückliche Übernahmeerklärung des anderen Mitgliedstaates hat in die Abwägung einzufließen (VwGH 
31.03.2005, Zl. 2002/20/0582, VwGH 31.05.2005, Zl. 2005/20/0025, VwGH 25.04.2006, Zl. 2006/19/0673), 
ebenso andere Zusicherungen der europäischen Partnerstaaten Österreichs (zur Bedeutung solcher Sachverhalte 
Filzwieser/Liebminger, Dublin II VO, K13. zu Art 19 Dublin II VO). 
 

Weiterhin hatte der Asylgerichtshof folgende Umstände zu berücksichtigen: 
 



 Asylgerichtshof 18.02.2010 

www.ris.bka.gv.at  Seite 6 von 9 

Bei entsprechender Häufung von Fällen, in denen in Folge Ausübung des Selbsteintrittsrechts die 
gemeinschaftsrechtliche Zuständigkeit nicht effektuiert werden kann, kann eine Gefährdung des "effet utile" 
Grundsatzes des Gemeinschaftsrechts entstehen. 
 

Zur effektiven Umsetzung des Gemeinschaftsrechts sind alle staatlichen Organe kraft Gemeinschaftsrechts 
verpflichtet. 
 

Der Verordnungsgeber der Dublin II VO, offenbar im Glauben, dass sich alle Mitgliedstaaten untereinander als 
"sicher" ansehen können, wodurch auch eine Überstellung vom einen in den anderen Mitgliedstaat keine realen 
Risken von Menschenrechtsverletzungen bewirken könnte (vgl. insbesondere den 2. Erwägungsgrund der 
Präambel der Dublin II VO), hat keine eindeutigen verfahrens- oder materiellrechtlichen Vorgaben für solche 
Fälle getroffen, diesbezüglich lässt sich aber aus dem Gebot der menschenrechtskonformen Auslegung des 
Gemeinschaftsrechts und aus Beachtung der gemeinschaftsrechtlichen Verfahrensgrundrechte ableiten, dass bei 
ausnahmsweiser Verletzung der EMRK bei Überstellung in einen anderen Mitgliedstaat eine Überstellung nicht 
stattfinden darf. Die Beachtung des Effizienzgebots (das etwa eine pauschale Anwendung des 
Selbsteintrittsrechts oder eine innerstaatliche Verfahrensgestaltung, die Verfahren nach der Dublin II VO 
umfangreicher gestaltet als materielle Verfahren, verbietet) und die Einhaltung der Gebote der EMRK stehen 
daher bei richtiger Anwendung nicht in Widerspruch (Filzwieser, migraLex, 1/2007, 18ff, 
Filzwieser/Liebminger, Dublin II VO², K8-K13. zu Art. 19). 
 

Die allfällige Rechtswidrigkeit von Gemeinschaftsrecht kann nur von den zuständigen gemeinschaftsrechtlichen 
Organen, nicht aber von Organen der Mitgliedstaaten rechtsgültig festgestellt werden. Der EGMR hat jüngst 
festgestellt, dass der Rechtsschutz des Gemeinschaftsrechts regelmäßig den Anforderungen der EMRK 
entspricht (30.06.2005, Bosphorus Airlines v Irland, Rs 45036/98). 
 

Es bedarf sohin europarechtlich eines im besonderen Maße substantiierten Vorbringens und des Vorliegens 
besonderer vom Antragsteller bescheinigter außergewöhnlicher Umstände, um die grundsätzliche 
europarechtlich gebotene Annahme der "Sicherheit" der Partnerstaaten der Europäischen Union als einer 
Gemeinschaft des Rechts im individuellen Fall erschüttern zu können. Diesem Grundsatz entspricht auch die 
durch das AsylG 2005 eingeführte gesetzliche Klarstellung des § 5 Abs 3 AsylG, die Elemente einer 
Beweislastumkehr enthält. Es trifft zwar ohne Zweifel zu, dass Asylwerber in ihrer besonderen Situation häufig 
keine Möglichkeit haben, Beweismittel vorzulegen (wobei dem durch das Institut des Rechtsberaters begegnet 
werden kann), und dies mitzubeachten ist (VwGH, 23.01.2007, Zl. 2006/01/0949), dies kann aber nicht pauschal 
dazu führen, die vom Gesetzgeber - im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht - vorgenommene Wertung des § 5 
Abs 3 AsylG überhaupt für unbeachtlich zu erklären (dementsprechend in ihrer Undifferenziertheit verfehlt, 
Feßl/Holzschuster, AsylG 2005, 225ff). Eine Rechtsprechung, die in Bezug auf Mitgliedstaaten der EU faktisch 
höhere Anforderungen entwickelte, als jene des EGMR in Bezug auf Drittstaaten wäre jedenfalls 
gemeinschaftsrechtswidrig. 
 

Verletzung von Art. 3 EMRK, Asylwesen und Situation in Ungarn: 
 

Relevant wären im vorliegenden Zusammenhang schon bei einer Grobprüfung erkennbare grundsätzliche 
schwerwiegende Defizite im Asylverfahren des zuständigen Mitgliedstaates (also etwa: 

grundsätzliche Ablehnung aller Asylanträge oder solcher bestimmter Staatsangehöriger oder Angehöriger 
bestimmter Ethnien; kein Schutz vor Verfolgung "Dritter", kein Rechtsmittelverfahren). Solche Mängel (die bei 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht vorausgesetzt werden können, sondern zunächst einmal mit 
einer aktuellen individualisierten Darlegung des Antragstellers plausibel zu machen sind, dies im Sinne der 
Regelung des § 5 Abs. 3 AsylG 2005) sind schon auf Basis der Feststellungen des Bundesasylamtes nicht 
erkennbar und auch in der Beschwerde nicht substantiiert vorgebracht worden. 
 

Im konkreten Fall läuft das Vorbringen des Beschwerdeführers darauf hinaus, dass er als Minderjähriger nicht 
adäquat behandelt worden sei. Tatsächlich ist aber sogar dem Vorbringen des Beschwerdeführers zu entnehmen, 
dass er nach seinem Aufgriff in ein Aufnahmezentrum verbracht wurde und dort auch ärztliche Hilfe erhalten 
hat. 
 

Soweit die Beschwerde sich auf die Vulnerabilität des Beschwerdeführers als Minderjähriger stützt, ist auf die 
Feststellungen des Bundesasylamtes zum Verfahren minderjähriger Asylwerber in Ungarn zu verweisen, aus 
denen hervorgeht, dass Ungarn Asylwerbern ein faires, den rechtsstaatlichen und völkerrechtlichen Vorschriften 
entsprechendes Asylverfahren einräumt. Minderjährige stehen unter besonderem Schutz der Gesetze 
 

Wenn der Beschwerdeführer jedoch, wie sich aus der Antwort der ungarischen Behörden ergibt, dort ein 
Geburtsdatum angegeben hat, nachdem er volljährig wäre XXXX, so wird es an ihm liegen, diese Angaben in 
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Ungarn richtig und seine Minderjährigkeit unter Beweis zu stellen, um so den Schutz für minderjährige 
Asylwerber zu erlangen. 
 

Aus einem in der Beschwerde behaupteten allfälligen Fehlverhalten des Beschwerdeführers, welches den 
Asylbestimmungen zuwiderläuft, kann eine Verpflichtung zum Selbsteintritt Österreichs nicht abgeleitet werden. 
 

Auch die Ausführungen hinsichtlich einer möglichen - nach den Feststellungen gesetzwidrigen - Verhaftung 
können unter diesen Gesichtspunkten nur als rein spekulativ angesehen werden. Dass Versorgungsleistungen 
und Betreuungsangebote für Minderjährige allenfalls zu Beginn des Verfahrens (in welchem sich der 
Beschwerdeführer ja jedenfalls noch befunden hatte) in einem Einzelfall noch nicht (vollständig) gewährleistet 
sein könnten (etwa am Tag der Antragstellung), steht diesem Befund nicht entgegen und vermochte das 
Vorbringen des Beschwerdeführers daher in diesem Zusammenhang (hier, unbeschadet dessen Glaubwürdigkeit) 
keine weiteren Ermittlungsnotwendigkeiten der Verwaltungsbehörde auszulösen. Es liegen auch keine sonstigen 
Informationen vor, wonach Ungarn in Bezug auf AntragstellerInnen aus Afghanistan oder allgemein rechtliche 
Sonderpositionen verträte. Den öffentlich zugänglichen Statistiken von UNHCR aus 2007 ist etwa zu 
entnehmen, dass bei 531 Asylanträgen in diesem Jahr in 169 Fällen Konventionsstatus und in 69 Fällen 
subsidiärer Schutz gewährt worden ist. Signifikante Änderungen dieser Entscheidungspraxis sind seitdem nicht 
bekannt worden. 
 

Ferner hat der Beschwerdeführer schlechte Behandlung durch die ungarische Polizei im Grenzgebiet ins Treffen 
geführt. Hier ist zu bemerken, dass dies bei der Erstbefragung, bei welcher der Beschwerdeführer, wie oben 
ausgeführt, seinen Aufenthalt und seine Asylantragstellung überhaupt verschwieg, noch nicht vorgebracht 
worden war, was gegen die Glaubwürdigkeit des Beschwerdeführers spricht. Wenn dennoch Fehlleistungen der 
ungarischen Behörden im Umgang mit dem Beschwerdeführer geschehen sein mögen, geht der Asylgerichtshof 
davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer qualifizierten Wiederholung derselben gering ist und dem 
Beschwerdeführer (im Lichte der EU-Mitgliedschaft Ungarns und der dem Rechnung tragenden Bestimmung 
des § 5 Abs 3 AsylG) keine unmenschliche Behandlung im Sinne des Art 3 EMRK seitens ungarischer Behörden 
im Fall der Rückkehr mit ernstlicher Wahrscheinlichkeit droht. 
 

Der Einwand der Beschwerde, dass dem Beschwerdeführer die erstinstanzlichen Bescheid getroffenen 
Länderfeststellungen nicht zur Kenntnis gebracht worden wären, ist zwar zutreffend, der Beschwerdeführer hätte 
jedoch die Möglichkeit gehabt, sich in der Beschwerde hiezu zu äußern. In seiner Beschwerde tritt er den 
getroffenen Länderfeststellungen nicht substantiiert entgegen, wodurch der zutreffend aufgezeigte Mangel 
jedenfalls als geheilt anzusehen ist. 
 

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aus den Feststellungen hervorgeht, dass in Ungarn kein der EMRK 
widersprechendes Verfahren erwartet werden kann und ist kein konkretes Vorbringen ergangen ist, das geeignet 
wäre, dies in Zweifel zu ziehen. 
 

Medizinische Krankheitszustände 
 

Der Beschwerdeführer führte auch aus, er sei krank gewesen und hätte keine Behandlung erfahren. Auf weiteres 
Nachfragen stellte sich aber heraus, dass der Beschwerdeführer sehr wohl zu einem Arzt geschickt wurde und 
von diesem auch eine Salbe verschrieben bekam (AS 73 ). 
 

Der Beschwerdeführer brachte keine Krankheiten oder sonstige gesundheitliche Beschwerden vor, die im 
Hinblick auf die EMRK gegen eine Überstellung nach Ungarn sprechen würden. Auch ist den Festsstellungen zu 
entnehmen, dass Asylwerber mit besonderen Bedürfnissen in Ungarn eine adäquate medizinische Betreuung 
erhalten. 
 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das jüngste diesbezügliche Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
(VfGH vom 06.03.2008, Zl: B 2400/07-9) zu verweisen, welches die aktuelle Rechtsprechung des EGMR zur 
Frage der Vereinbarkeit der Abschiebung Kranker in einen anderen Staat mit Art. 3 EMRK festhält (D. v. the 
United Kingdom, EGMR 02.05.1997, Appl. 30.240/96, newsletter 1997,93; Bensaid, EGMR 06.02.2001, Appl. 
44.599/98, newsletter 2001,26; Ndangoya, EGMR 22.06.2004, Appl. 17.868/03; Salkic and others, EGMR 
29.06.2004, Appl. 7702/04; Ovdienko, EGMR 31.05.2005, Appl. 1383/04; Hukic, EGMR 29.09.2005, Appl. 
17.416/05; EGMR Ayegh, 07.11.2006; Appl. 4701/05; EGMR Goncharova & Alekseytsev, 03.05.2007, Appl. 
31.246/06). 
 

Zusammenfassend führt der VfGH aus, dass sich aus den erwähnten Entscheidungen des EGMR ergibt, dass im 
Allgemeinen kein Fremder ein Recht hat, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort 
medizinisch behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder 
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selbstmordgefährdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder 
kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in 
einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt. 
 

Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände führt die Abschiebung zu einer Verletzung in Art. 3 EMRK. 
Solche liegen etwa vor, wenn ein lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko 
ausgesetzt würde, unter qualvollen Umständen zu sterben (Fall D. v. the United Kingdom). Jüngste 
Rechtsprechung des EGMR (N vs UK, 27.05.2008) und Literaturmeinungen (Premiszl, Migralex 2/2008, 54ff, 
Schutz vor Abschiebung von Traumatisierten in "Dublin-Verfahren") bestätigen diese Einschätzung. 
 

Da somit im Hinblick auf Art. 3 EMRK keine Gefährdung des Beschwerdeführers zu befürchten ist kann der 
belangten Behörde somit nicht entgegengetreten werden, wenn diese keinen Gebrauch von dem in Art 3 Ab. 2 
Dublin II VO normierten Selbsteintrittsrecht gemacht hat. 
 

Mögliche Verletzung des Art. 8 EMRK: 
 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 1 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 sind Ausweisungen unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf 
dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK 
darstellen würden. Dabei ist insbesondere auf die in § 10 Abs. 2 Z 2 lit. a. - h. AsylG 2005, BGBl. Nr. 100/2005 
idF BGBl. I. Nr. 29/2009 angeführten Kriterien Bedacht zu nehmen. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in Ausübung dieses Rechts ist 
gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. 
 

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer angegeben, keine Familie in Österreich oder der EU zu haben 
und auch keine familienähnlichen Beziehungen in Österreich zu unterhalten. Mangels Bestehens eines 
Familienlebens liegt somit bereits kein Eingriff in dasselbe vor. 
 

Betreffend das Privatleben ist im Falle des Beschwerdeführers aufgrund der illegalen Einreise und des kurzen 
Aufenthaltes (seit 15.11.2009) sowie der Tatsache, dass er keine persönlichen Beziehungen in Österreich 
unterhält das öffentliche Interesse an der Einhaltung des "effet utile" höherwertig einzustufen, als das 
persönliche Interesse des Beschwerdeführers am weiteren Verbleib im Bundesgebiet. 
 

Zusammenfassend sieht der Asylgerichtshof im Einklang mit der diesbezüglichen Sichtweise des 
Bundesasylamtes keinen Anlass, Österreich zwingend zur Anwendung des Art 3 Abs 2 VO 343/2003 infolge 
drohender Verletzung von Art 3 oder Art 8 EMRK oder aus sonstigen Gründen zu verpflichten. 
 

Spruchpunkt I. der erstinstanzlichen Entscheidungen war sohin bei Übernahme der Beweisergebnisse und 
rechtlichen Würdigung der Erstbehörde mit obiger näherer Begründung zu bestätigen. 
 

Die Erwägungen der Erstbehörde zu Spruchpunkt II. waren vollinhaltlich zu übernehmen. Auch sind im 
Beschwerdeverfahren keine Hinweise hervorgekommen, die eine Aussetzung der Überstellung der 
Beschwerdeführer erforderlich erscheinen ließen. Diese erweist sich daher bezogen auf den 
Entscheidungszeitpunkt als zulässig. 
 

Gemäß § 41 Abs 4 AsylG konnte von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung abgesehen werden. Eine 
gesonderte Erwägung bezüglich einer allfälligen Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung konnte angesichts 
des Spruchinhaltes entfallen. 
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Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


